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An unsere Kunden 
 
 
 
 
 

Datum 10.11.2015 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der letzten Änderung des Pflanzenschutzgesetzes wurden auch die Vorschriften zur 
Pflanzenschutzsachkunde neu geregelt: 
 
„Pflanzenschutzmittel, die nur für die berufliche Anwendung zugelassen sind, dürfen nur 
abgegeben werden, wenn der Erwerber über einen Sachkundenachweis im Sinne des § 9 
Absatz 1 verfügt. Derjenige, der ein Pflanzenschutzmittel abgibt, das nur für die Anwendung 
durch berufliche Anwender zugelassen ist, hat sich in geeigneter Weise den 
Sachkundenachweis des Erwerbers vorlegen zu lassen.“ § 23 Absatz 1 PflSchG (Scheckkarte) 
 
Die Abgabe von Pflanzenschutzmitteln ohne Vorlage des neuen Sachkundenachweises 
ist ab dem 26.11.2015 gesetzlich verboten. 
 
Die AGRAVIS Niedersachsen-Süd GmbH ist als 
Pflanzenschutzhändler gesetzlich dazu verpflichtet 
sicherzustellen, dass Pflanzenschutzmittel in 
Großgebinden ausschließlich an sachkundige 
Anwender abgegeben werden. 
 
Wir möchten Sie deshalb bitten, uns das 
beiliegende Formular ausgefüllt mit einer Kopie 
Ihres neuen Sachkundenachweises im 
Scheckkartenformat per Post oder per Fax zurück 
zu senden. Gern nehmen wir  Ihre Unterlagen 
auch auf unseren Betriebsstätten entgegen. Des 
Weiteren können Sie Personen beauftragen, die für Sie Pflanzenschutzmittel abholen 
dürfen. Diese teilen Sie uns bitte ebenfalls mit. 
 
Sollten Sie nicht über den entsprechenden Sachkundenachweis verfügen oder sollte 
uns dieser nicht vorliegen, dürfen wir Ihnen keine Pflanzenschutzmittel mehr 
aushändigen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
AGRAVIS Niedersachsen-Süd GmbH 
 
 



AGRAVIS Niedersachsen-Süd GmbH 
                          Ein Unternehmen der AGRAVIS Raiffeisen-Gruppe 
 
 
 
 
 
AGRAVIS Niedersachsen-Süd GmbH, Am Mittellandkanal 2, 31515 Wunstorf 

AGRAVIS Niedersachsen-Süd GmbH Steuer-Nr.  Sitz Wunstorf  Geschäftsführer Bankverbindung 
Am Mittellandkanal  2  337/5905/1090 Amtsgericht Hannover HRB 111320 Rainer Widdel DZ Bank NL Hannover 
31515 Wunstorf  UIN: DE 242711897    Alexander Nergonewitsch Konto 148 463 
Telefon: 05031 / 5177-0         BLZ  250 600 00 
Telefax: 05031 / 5177-31         IBAN: DE64 2506 0000 0000 1484 63  
          SWIFT-Code: GENODEFF250 

 
RÜCKANTWORT: Kundenabfrage zum Sachkundenachweis - Pflanzenschutz 
Kundendaten 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Name         Kundennummer 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Adresse 
 
 
____________________________________________________________________________ 
PLZ, Ort 
 
____________________________________________________________________________ 
Ansprechpartner, Kontakt 
 
In unserem Unternehmen sind ein oder mehrere Personen tätig, die über den neuen 
Sachkundenachweis nach Pflanzenschutzgesetz verfügen. Kopien des neuen 
Sachkundenachweises sind beigefügt. 
Wenn sachkundige Personen unser Unternehmen verlassen oder weitere sachkundige 
Personen hinzukommen, werden wir Sie als unseren Handelspartner zeitnah informieren. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 

Name Vorname Registriernummer 

   

   

   

Beauftragte: 

Name Vorname Adresse 

   

   

   

 


